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Öffentliche Beschlüsse
der Sitzung des Stadtrates am 26.09.2012

Wahl von Schiedspersonen für die Schiedsstellen I bis VII der
Stadt Dessau-Roßlau

Mietspiegel für die Stadt Dessau-Roßlau

Beschluss gegen die Kürzung der Fördermittel zum Vertrag
„Theater der Region“ des Anhaltischen Theaters für das Jahr 2013

Jahresabschluss des Anhaltischen Theaters Dessau zum
31.12.2011
Vorlage: DR/BV/198/2012/I-ATD

Entlastung der Betriebsleitung des Anhaltischen Theaters
für das Jahr 2011

Jahresabschluss 2011 des Eigenbetriebes Stadtpflege
der Stadt Dessau-Roßlau

Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Stadtpflege
der Stadt Dessau-Roßlau für das Jahr 2011

Entsendung von Stadträten in den Verwaltungsrat der Dessauer
Wohnungsbaugesellschaft mbH (DWG)

Entsendung von Stadträten in den Verwaltungsrat der WBD In-
dustriepark Dessau GmbH

1. Änderung der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Dessau-
Roßlau vom 14.02.2008

Sanierungsgebiet Dessau-Nord - Fortschreibung der Sanie-
rungsziele für einen Teilbereich des Sanierungsgebietes

Maßnahmebeschluss Jahnstraße und Liebknechtstraße von Gro-
piusallee bis Jahnstraße im Sanierungsgebiet Dessau-Nordwest

Änderungsbebauungsplan Nr. 108 A „Am Elbpavillon“
Abwägungs- und Satzungsbeschluss

Nichtöffentliche Beschlüsse
der Sitzung des Stadtrates am 26.09.2012

Verkehrliche Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Gewerbe-
gebiete DHW Rodleben und Industriehafen Roßlau zur Stärkung
des Wirtschaftsstandortes Dessau-Roßlau

Öffentliche Auslegung

Die DESWA GmbH hat für die nachfolgend genannten Straßen in der
Stadt Dessau-Roßlau Planunterlagen für die Erneuerung bzw. Neu-
verlegung ihrer Anlagen der medientechnischen Ver- und Entsorgung
erarbeitet.

Stadtteil Roßlau
· Bernsdorfer Straße/Brambacher Straße

o Abschnitt Bernsdorfer Straße von Brambacher Straße bis Clara-Zetkin-
Straße
o Abschnitt Brambacher Straße

· An der Eisenbahn
Es ist vorgesehen, die vorhandenen Mischwasserkanäle in diesen Stra-
ßenabschnitten zu erneuern. Die Mischwasserkanäle dienen neben der
Ableitung des Schmutzwassers auch der Entwässerung der Straße.
Die Erneuerung der Straßenentwässerung als Teileinrichtung der
Straße ist gemäß der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Des-
sau-Roßlau vom 10.12.2008 straßenaus-baubeitragspflichtig.
Die Planunterlagen liegen in der Zeit
vom 06.11.2012 - 06.12.2012
in der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau, Tiefbauamt, Finanzrat-Albert-
Straße 1 in Roßlau, 1. Obergeschoss, 06862 Dessau-Roßlau
während der Dienststunden
Montag und Mittwoch 8:00 - 12:00 und 13:30 - 15:00 Uhr
Dienstag 8:00 - 12:00 und 13:30 - 17:30 Uhr
Donnerstag 8:00 - 12:00 und 13:30 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 11:30 Uhr
und gleichzeitig in der Hauptbibliothek der Anhaltischen Landesbü-
cherei, Zerbster Straße 10, 06844 Dessau-Roßlau in den Zeiten:
Montag 10:00 - 18:00 Uhr
Dienstag 10:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 18:00 Uhr
Samstag 10:00 - 13:00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann
während der Auslegungsfrist Hinweise und Anregungen vorbringen.
Diese Hinweise und Anregungen können schriftlich oder während der
Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden.

Dessau-Roßlau, den 18.10.2012

Klemens Koschig
Oberbürgermeister

Bekanntmachung
Feststellung des Jahresabschlusses 2011
Eigenbetrieb Stadtpflege

Gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz LSA vom 24. März 1997 (GVBl- LSA
Nr. 12/1997) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt
Dessau-Roßlau am 26. September 2012 beschlossen:
1. Der durch die unabhängige Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-

ratungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage Partnerschaft, Duisburg,
geprüfte und bestätigte, durch das Rechnungsprüfungsamt fest-
gestellte und durch den Betriebsausschuss und Rechnungsprü-



Amtsblatt für die Stadt Dessau-Roßlau – Amtliches Verkündungsblatt –
Seite 8

Dessau-Roßlau, 27. Oktober 2012 · Ausgabe 11/2012 · 6. Jahrgang

fungsausschuss vorberatene Jahresabschluss zum 31. Dezember
2011 sowie der Lagebericht 2011 in der Fassung vom 9. Juli 2012
werden festgestellt.

2. Der Jahresverlust 2011 ist wie folgt zu tilgen:
EUR

Jahresverlust 364.419,21
Gewinn der Vorjahre 2.489.962,21

______________
2.125.543,00

a) Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers
aus Eigenkapitalverzinsung 2011 143.007,55

______________
b) Vortrag auf neue Rechnung 1.982.535,45

______________
(Beschluss-Nr. DR/BV/227/2012/II-EB)

3. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes Stadtpflege der Stadt Des-
sau-Roßlau wird für das Jahr 2011 entlastet.
(Beschluss-Nr. DR/BV/228/2012/II-EB)

Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage,
Halle/Saale, hat mit Datum vom 9. Juli 2012 für den Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2011 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht des Eigenbetriebs „Stadtpflege“ der Stadt
Dessau-Roßlau für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31.
Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen
Vorschriften liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters
des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-
richt abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und
§ 131 GO LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebe-
richt vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mög-
liche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsy-
stems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des
gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für
unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Das Rechnungsprüfungsamt bestätigte am 13. September 2012 das
Ergebnis der Jahresabschlussprüfung für das Wirtschaftsjahr 2011
durch folgenden Feststellungsvermerk:
„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 9. Juli 2012 abge-
schlossener Prüfung durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
beauftragte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
PKF Fasselt Schlage die Buchführung und der Jahresabschluss des
Eigenbetriebes Stadtpflege Dessau-Roßlau den gesetzlichen Vor-
schriften und der Betriebssatzung entsprechen.
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssitu-
ation des Unternehmens. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem
Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Bean-
standungen keinen Anlass.“
Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht
liegen gemäß § 19 Abs. 5 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Zeit
vom 3. Dezember 2012 bis 14. Dezember 2012
Montag bis Donnerstag 8:00 - 15:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
zur Einsichtnahme im Eigenbetrieb Stadtpflege, Wasserwerkstraße
13, Zimmer 6 öffentlich aus.

Dessau-Roßlau, 15. Oktober 2012

Klemens Koschig
Oberbürgermeister

Bekanntmachung
Feststellung Jahresabschluss 2011
Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau

Gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz LSA vom 24. März 1997 in der der-
zeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau am
26.09.2012 Folgendes beschlossen:
1. Der durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft M2 Audit GmbH,

Schillerstraße 10, 09366 Stollberg/Sachsen geprüfte und bestä-
tigte, durch das Rechnungsprüfungsamt festgestellte und durch
den Betriebsausschuss und den Rechnungsprüfungsausschuss
vorberatene Jahresabschluss zum 31.12.2011 wird festgestellt.
Der Jahresverlust in Höhe des Abschreibungswertes Kulturzentrum
Altes Theater wird durch Entnahme aus der zweckgebundenen
Rücklage ausgeglichen und der restliche Verlust auf neue Rech-
nung vorgetragen.
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Der Herabsetzungsbetrag von 1.129,10 EUR, welcher durch die im
Rahmen der Satzungsänderung erfolgte Stammkapitalherabsetzung
auf 50.000,00 EUR zu verwenden ist, wird zum Ausgleich des Ver-
lustvortrages 2002 in den Verlustvortrag eingestellt.

2. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes Anhaltisches Theater Dessau
wird für das Jahr 2011 entlastet.

Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft M2 Audit GmbH hat
mit Datum vom 23. Mai 2012 für den Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2011 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung
und den Lagebericht des Eigenbetriebs Anhaltisches Theater Des-
sau, Dessau-Roßlau für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und den Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung
liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-
genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-
ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermit-
telten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Um-
feld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetz-
lichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere
Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausfüh-
rungen im Lagebericht hin. Dort ist Abschnitt VI. „Chancen und Risiken
der künftigen Entwicklung“ ausgeführt, dass ohne Anhebung der För-
dermittel die Tariferhöhungen ohne Kürzungen im Angebot nicht aus-
geglichen werden können.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Das Rechnungsprüfungsamt - die mit der Rechnungsprüfung beauf-
tragte Stelle - machte sich den Vorschlag des Wirtschaftsprüfers zu
Eigen und bestätigte am 06.09.2012 das Ergebnis der Jahresab-
schlussprüfung durch folgenden Feststellungsvermerk
„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 23. Mai 2012
abgeschlossener Prüfung durch den oder die mit der Prüfung des
Jahresabschlusses Beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
„M2 Audit GmbH“ die Buchführung und der Jahresabschluss des
Eigenbetriebes „Anhaltisches Theater Dessau“ den gesetzlichen
Vorschriften/ und der Betriebssatzung entsprechen. Der Jahres-
abschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
gemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation
des Unternehmens. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jah-
resabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstan-
dungen keinen Anlass.“
Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit öffentlich bekanntge-
macht.
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen
gemäß § 19 (5) des Eigenbetriebsgesetzes LSA in der Zeit

vom 05.11. bis 13.11.2012
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr

zur Einsichtnahme im Anhaltischen Theater Dessau, Friedensplatz 1a,
Zimmer 1118,
öffentlich aus.

Dessau-Roßlau, den 02.10.2012

Klemens Koschig
Oberbürgermeister

1. Änderung der Vergnügungssteuersatzung
der Stadt Dessau-Roßlau vom 14.02.2008

Auf Grund der §§ 4, 6 und 91/157 der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 10. August 2009 (GVBl. S. 383), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30. November 2011 (GVBl. LSA S. 814) und auf-
grund der §§ 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. S.
406), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Februar
2011 (GVBl. LSA S. 58), hat der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau in
seiner Sitzung am folgende Änderung der Vergnügungssteuersatzung
vom 14.02.2008 beschlossen:

Artikel 1
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer

Der § 7 Abs. 7 wird wie folgt geändert:
Die Steuerfestsetzung erfolgt nach Überprüfung der Steueranmeldung
durch Bescheid.
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Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Änderung tritt zum 01.01.2008 in Kraft.

Dessau-Roßlau, den 01.10.2012

K. Koschig
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Dessau-Roßlau

1. Widerspruchsrecht zu persönlichen Daten gemäß § 34 Abs. 4
des Meldegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt

Hiermit wird öffentlich bekannt gemacht, dass gemäß § 34 Abs. 4 des
Meldegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (MG LSA) vom 11.08.2004
(GVBl. LSA S. 506) jede/r Einwohner/in in den nachstehenden Fällen
der Erteilung einer Auskunft über seine Daten ohne Angabe von Grün-
den widersprechen kann:
1. an Träger von Wahlvorschlägen (Parteien,Wählergruppen und Ein-

zelbewerber) aus Anlass von Wahlen,
2. an Träger von verfassungsrechtlich vorgesehenen Initiativen, Be-

gehren und Entscheidungen des Volkes,
3. an Presse und Rundfunk sowie Mitglieder parlamentarischer und

kommunaler Vertretungskörperschaften über Altes- und Ehejubi-
läen,

4. an Adressbuchverlage,
5. Daten von Familienmitgliedern an öffentlich-rechtliche Religions-

gemeinschaften, wenn diese Familienmitglieder einer anderen
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehö-
ren,

6. Datenübermittlung bei einfachen Melderegisterauskünften durch
automatisierten Abruf über das Internet.

Personen, die mit der Erteilung einer oder sämtlicher vorgenann-
ter Auskünfte nicht einverstanden sind, können dieses der
Stadt Dessau-Roßlau
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
SG Bürgeramt
Zerbster Str. 4
06844 Dessau-Roßlau
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift erklären. Ein entspre-
chendes Formular kann auch auf der Internetseite der Stadt Des-
sau-Roßlau unter Bürgerservice/Formulare heruntergeladen werden
(www.dessau-rosslau.de). Das Bürgeramt Dessau ist am Montag von
08.00 - 16.00 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 08.00 - 18.00
Uhr, am Mittwoch und Freitag von 08.00 - 12.00 Uhr und jeden 1. und
3. Samstag im Monat von 08.00 - 12.00 Uhr geöffnet. Einwohner/in-
nen, die bereits in den Vorjahren eine derartige Erklärung abgegeben
haben, brauchen diese nicht zu erneuern.

2. Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung gemäß § 58 des
Wehrpflichtgesetzes

Gemäß § 58 des Wehrpflichtgesetzes i. d. F. des Gesetzes zur Än-
derung wehrrechtlicher Vorschriften 2011 (Wehrrechtsänderungsge-
setz 2011 - WehrRÄndG 2011) übermitteln die Meldebehörden dem
Bundesamt für Wehrverwaltung zum Zweck der Übersendung von
Informationsmaterial jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr
volljährig werden:
1. Familienname,
2. Vornamen,
3. gegenwärtige Anschrift.

Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach
§ 18 Absatz 7 des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) widerspro-
chen haben.

Gemäß § 18 Abs. 7 Satz 2 MRRG in Verbindung mit § 25 MRRG wird
durch diese öffentliche Bekanntmachung darauf hingewiesen, dass
die Personen, die im Kalenderjahr 2014 das achtzehnte Lebensjahr
vollenden, der Datenübermittlung im Rahmen des § 58 Wehrpflicht-
gesetz widersprechen können.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift gegenüber der
Stadt Dessau-Roßlau
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
SG Bürgeramt
Zerbster Str. 4
06844 Dessau-Roßlau
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift erklären. Das Bür-
geramt Dessau ist am Montag von 08.00 - 16.00 Uhr, am Dienstag
und Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr, am Mittwoch und Freitag von
08.00 - 12.00 Uhr und jeden 1. und 3. Samstag im Monat von 08.00
- 12.00 Uhr geöffnet.

Klemens Koschig

Inkrafttreten des
Änderungsbebauungsplanes Nr. 108 A „Am
Elbpavillon“ mit örtlichen Bauvorschriften
über die Gestaltung gemäß § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch

Der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau hat am 26. September 2012
in öffentlicher Sitzung den Änderungsbebauungsplan Nr. 108 A „Am
Elbpavillon“ mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung gemäß
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Fassung vom 31.07.2012 gemäß
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich am nördlichen
Rand der Ortslage Ziebigk in unmittelbarer Nachbarschaft der nördlich
und östlich angrenzenden geschützten Landschaftsbereiche. Der Gel-
tungsbereich wird wie folgt begrenzt:
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• im Norden durch die Anlagen des Hochwasserschutzdeiches
(„Kornhausdeich“),

• im Osten durch die Georgenallee,
• im Süden durch die nördlichen Grundstücksgrenzen der Wohn-

grundstücke Am Beckerbruch 50 bis 62 sowie der Flurstücke 1898,
1923 und 1922 der Flur 2, Gemarkung Ziebigk (alle gelegen im
Geltungsbereich des rechtskräftigen B-Planes Nr. 157 „An der
Kornhausstraße“) und

• im Südwesten durch die Kornhausstraße.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgte im beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB. Von einer Umweltprüfung wurde ge-
mäß § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen, da durch die Planänderung
keine zusätzlichen schädlichen Umweltauswirkungen hervorgerufen
werden. Städtebauliches Ziel des Verfahrens war die Anpassung der
planungsrechtlichen Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschriften
über die Gestaltung an die veränderte Nachfragesituation im Bereich
des kleinteiligen Wohnungsbaus unter Berücksichtigung der erhöh-
ten städtebaulichen und gestalterischen Anforderungen auf Grund der
Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Anlagen des Gartenreichs
Dessau-Wörlitz und der bestehenden Sicht- und Wegebeziehungen
zum denkmalgeschützten Elbpavillon. Dazu gehörte auch die Anpas-
sung der Festsetzungen öffentlicher und privater Verkehrsflächen an
die tatsächlich realisierte Ausführung im Plangebiet.

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Änderungsbebauungsplan Nr. 108 A
„Am Elbpavillon“ mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung ge-
mäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), mit dieser Bekannt-
machung in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan und die dazugehörige Planbe-
gründung gemäß § 10 BauGB in der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau,
Technisches Rathaus, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und
Denkmalpflege, Finanzrat-Albert-Straße 2, während der üblichen
Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Eine Verletzung der nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter § 214
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und der nach
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvor-
gangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung dieses Bebauungsplans schriftlich gegenüber der
Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-
ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in §§ 39 bis 42
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich
beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs.
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem
die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird, wird hingewie-
sen.

Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 6 Abs. 4 Gemeindeord-
nung LSA hingewiesen:

„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in diesem Gesetz enthalten oder auf Grund dieses
Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist diese
Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den
Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die
Vorschriften über die Genehmigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind.“

Dessau-Roßlau, 12.10.2012

Klemens Koschig
Oberbürgermeister

Allgemeinverfügung zu § 7 Abs. 1 des
Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnung im
Land Sachsen-Anhalt (LöffZeitG LSA)

Die Stadt Dessau-Roßlau gibt folgende Allgemeinverfügung bekannt:
Auf Grund des § 7 Abs. 1 LöffZeitG LSA vom 22. November 2006 wird
die Öffnung aller Verkaufsstellen in der Innenstadt, begrenzt durch
- Steinstraße, Askanische Straße, Kantorstraße, Franzstraße, Raumer-
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straße, Mauerstraße, Askanische Straße, Willy-Lohmann-Straße,
Friedrichstraße, Fritz-Hesse-Straße, Bitterfelder Straße, Antoinetten-
straße, Ferdinand-von-Schill-Straße, Albrechtsplatz, Zerbster Stra-
ße mit Einmündung Rabestraße, Schlossstraße, Am Lustgarten und
Muldstraße,

am Sonntag, dem 9. Dezember 2012,
am Sonntag, dem 16. Dezember 2012 und
am Sonntag, dem 23. Dezember 2012

jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr erlaubt, sofern nicht
die vier möglichen Sonn- und Feiertagsöffnungen überschritten
werden.

Die Öffnung aller weiteren Verkaufsstellen des Stadtgebietes Dessau-
Roßlau wird

am Sonntag, dem 2. Dezember 2012,
am Sonntag, dem 9. Dezember 2012,
am Sonntag, dem 16. Dezember 2012 und
am Sonntag, dem 23. Dezember 2012

jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr erlaubt, sofern nicht
die vier möglichen Sonn- und Feiertagsöffnungen überschritten
werden. Ladengeschäfte, die am 2. Dezember 2012 öffnen, dür-
fen nicht am 23. Dezember 2012 öffnen.

Dem Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung sind die Termine der
beabsichtigten Öffnungen der Verkaufsstellen bis zum 16. November
2012 mitzuteilen.

Die sofortige Vollziehung der Allgemeinverfügung wird angeordnet.

Begründung
Gemäß § 7 Abs. 1 LöffZeitG LSA kann die Gemeinde erlauben, dass
Verkaufsstellen aus besonderem Anlass an höchstens vier Sonn- und
Feiertagen im Jahr geöffnet werden. Von der Öffnung ausgenommen
sind der Neujahrstag, der Karfreitag, der Ostersonntag, der Oster-
montag, der Volkstrauertag, der Totensonntag, der 1. und 2. Weih-
nachtsfeiertag sowie der Heiligabend, soweit dieser auf einen Sonntag
fällt. Die Ladenöffnung darf fünf zusammenhängende Stunden in der
Zeit von 11 bis 20 Uhr nicht überschreiten. Dabei ist auf die Zeit des
Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. Der besondere Anlass ist
mit den über den Zeitraum vom 26. November 2012 bis 23. Dezember
2012 im Stadtgebiet veranstalteten Adventsmärkten gegeben.

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 in der derzeit
geltenden Fassung. Sie kann angeordnet werden, wenn dies im öf-
fentlichen Interesse notwendig ist. Das öffentliche Interesse ist hier
im zusätzlichen Versorgungsbedarf des überdurchschnittlichen Be-
sucherstromes aus Anlass der Adventsmärkte zu sehen. Durch die
Anordnung der sofortigen Vollziehung soll sichergestellt werden, dass
die Verkaufsstellen zur Versorgung des Besucherstromes an den Ad-
ventssonntagen geöffnet werden können. Ohne die Anordnung der
sofortigen Vollziehung hätte die Einlegung eines Widerspruchs zur
Folge, dass die Ausnahmebewilligung bis zum Entscheid über den Wi-
derspruch nicht in Kraft tritt und somit der eigentliche Zweck dieser
Regelung nicht mehr zum Tragen kommt. Das Interesse der Kunden
sowie der Ladeninhaber an der Wirksamkeit dieser Allgemeinverfü-
gung überwiegt hier deutlich gegenüber dem Interesse eines mög-

lichen Widerspruchsführers an der vorläufigen Nichtvollziehbarkeit.
Daher ist die Anordnung der sofortigen Vollziehung im öffentlichen
Interesse gegeben.

Hinweise
Eine Überschreitung der in der Allgemeinverfügung festgelegten Öff-
nungszeiten stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 12 Abs. 1 Pkt. 1
LöffZeitG LSA i. V. m. § 3 LöffZeitG LSA dar. Diese Ordnungswidrigkeit
kann gemäß § 12 Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 1 Nr. 1 LöffZeitG LSA mit
einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro geahndet werden.
Sofern Arbeitnehmer beschäftigt werden, gilt § 9 LöffZeitG LSA ent-
sprechend,
§ 17 Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965),
Kinderarbeitsschutzverordnung vom 23. Juni 1998 (BGBl. I S. 1508)
und § 8 Mutterschutzgesetz vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318), in
den jeweils gültigen Fassungen, bleiben unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Stadt Dessau-Roßlau, Zerbster Straße 4
in 06844 Dessau-Roßlau einzulegen.
Die durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung entfallende auf-
schiebende Wirkung des Widerspruchs kann auf Ihren Antrag gemäß
§ 80 Abs. 5 VwGO durch das Verwaltungsgericht Halle/Saale, Thürin-
ger Straße 16, 06112 Halle/Saale ganz oder teilweise wieder herge-
stellt werden.

Dessau-Roßlau, den 08.10.2012

Klemens Koschig
Oberbürgermeister

Das Amt für Umwelt und Naturschutz gibt
bekannt
Öffentliche Auslegung

Das Landesverwaltungsamt, Referat Naturschutz und Landschafts-
pflege, als obere Naturschutzbehörde beabsichtigt die Ausweisung
des Naturschutzgebietes (NSG) „Oranienbaumer Heide“.

Gemäß § 15 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG
LSA) vom 10. Dezember 2010 (GVBl. LSA S. 569) erfolgt im Rahmen
des förmlichen Verfahrens die öffentliche Auslegung des Entwurfes
der Verordnung zum NSG „Oranienbaumer Heide“ sowie der dazuge-
hörigen Karten in der Zeit vom
12. November 2012 bis einschließlich 12. Dezember 2012
bei der Unteren Naturschutzbehörde in der Stadtverwaltung der kreis-
freien Stadt Dessau-Roßlau, in 06862 Roßlau, Finanzrat-Albert-Str. 2,
Zimmer 123.

Zur gleichen Zeit liegt der Entwurf des NSG auch bei der Oberen Na-
turschutzbehörde des Landesverwaltungsamtes in Halle, Dessauer
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Straße 70 in 06118 Halle (Saale), Zimmer 23 öffentlich aus und jeder-
mann kann während der Auslegungszeit bei der Stadtverwaltung oder
der Oberen Naturschutzbehörde Bedenken und Anregungen schriftlich
oder zur Niederschrift vorbringen.

Dienstzeiten der Oberen Naturschutzbehörde:
Montag bis
Donnerstag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

13:00 Uhr bis 15:30 Uhr sowie
Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Sprechzeiten der Unteren Naturschutzbehörde:
Dienstag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

13.30 Uhr bis 17:30 Uhr sowie
Donnerstag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

13:30 Uhr bis 16:00
(weitere nach Vereinbarung)

Dr. Gabriele Kegler
Amtsleiterin

Das Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Anhalt
informiert

Am 01.12.2010 wurde das Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren
Mildensee für Teile der Fluren 3 und 5 der Gemarkung Mildensee und
für Teile der Flur 24 der Gemarkung Oranienbaum angeordnet.

Das Flurbereinigungsgebiet soll erweitert werden, um die durch den
Ausbau der Deichanlagen und den Neubau von Wegen entstandenen
Nachteile hinsichtlich des Privateigentums und der ackerbaulichen
Nutzung von landwirtschaftlichen Grundstücken zu minimieren und
damit die privaten und öffentlichen Interessen zu entflechten.

Die Größe des Verfahrensgebietes wird sich um ca. 26 ha ändern und
Teile der Fluren 3 und 5 der Gemarkung Mildensee sowie Teile der
Flur 9 der Gemarkung Waldersee betreffen. Auch die voraussichtlich
beteiligten Eigentümer der neu hinzuzuziehenden Grundstücke sind
über das Verfahren aufzuklären. Die nachfolgenden Ausführungen sol-
len diesem Zweck dienen.

Mit der Anordnung des Verfahrens ist die Teilnehmergemeinschaft als
Körperschaft des öffentlichen Rechts entstanden; auch die neu hinzu-
kommenden Eigentümer von Grundstücken im Verfahrensgebiet und
die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten gehören
dann dieser Teilnehmergemeinschaft an.

1. Die Teilnehmergemeinschaft wird durch den am 6. April 2011
gewählten Vorstand vertreten. Die Vorstandsmitglieder führen die
Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Dem Vorstand obliegt
auch die Ausführung der Aufgaben, die der Teilnehmergemein-
schaft gem. § 18 FlurbG zufallen. Im Wesentlichen handelt es sich
dabei um die Herstellung von gemeinschaftlichen Anlagen und die
Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

2. Nach dem Flurbereinigungsgesetz hat jeder Teilnehmer Anspruch
auf Abfindung in Land von gleichem Wert. Um die Wertgleichheit
der Landabfindung zu gewährleisten führt die Flurbereinigungs-

behörde unter Mitwirkung des Vorstandes der Teilnehmergemein-
schaft das Wertermittlungsverfahren durch. Hierbei werden die Er-
gebnisse der Bodenschätzung nach dem Gesetz über die Schätzung
des Kulturbodens - auch Reichsbodenschätzung genannt - zugrun-
de gelegt und den Erfordernissen der Flurbereinigung angepasst.
Die Ergebnisse der Wertermittlung werden für die Beteiligten zur
Einsichtnahme ausgelegt und in einem Anhörungstermin erläutert.
Nach Behebung begründeter Einwendungen werden die Ergebnisse
der Wertermittlung durch die Flurbereinigungsbehörde festgestellt.

3. Die Flurbereinigungsbehörde hat die allgemeinen Grundsätze für die
zweckmäßige Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes aufgestellt.

4. Vor der Neueinteilung des Flurbereinigungsgebietes ist jeder be-
teiligte Grundstückseigentümer zu seinen Wünschen über die Ab-
findung zu befragen. Dies geschieht in einem Planwunschtermin,
zu dem die Flurbereinigungsbehörde jeden Betroffenen persönlich
lädt. Die Wünsche sind grundsätzlich unverbindlich. Die Planung
der Landabfindungen obliegt allein der Flurbereinigungsbehörde
ohne Mitwirkung des Vorstandes.

5. Die Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens werden im Flur-
bereinigungsplan zusammengefasst. Die gemeinschaftlichen und
öffentlichen Anlagen sowie die alten Grundstücke und Berechti-
gungen der Beteiligten und ihre Abfindungen sind nachzuweisen,
die sonstigen Rechtsverhältnisse sind zu regeln. Der Flurbereini-
gungsplan wird den Beteiligten bekannt gegeben. Sie haben das
Recht, sich die neuen Grenzen in der Örtlichkeit anzeigen und er-
läutern zu lassen. Widersprüche gegen den bekannt gegebenen
Plan müssen die Beteiligten zur Vermeidung des Ausschlusses in
einem Anhörungstermin vorbringen.

6. Begründeten Widersprüchen muss die Flurbereinigungsbehörde ab-
helfen. Ist über alle Widersprüche entschieden, ordnet die Flurberei-
nigungsbehörde die Ausführung des Flurbereinigungsplanes an. Mit
dem in der Ausführungsanordnung zu bestimmenden Zeitpunkt tritt
der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand an
die Stelle des bisherigen. Nach Eintritt des neuen Rechtszustandes
werden auf Ersuchen der Flurbereinigungsbehörde die öffentlichen
Bücher (Grundbuch, Liegenschaftskataster, usw.) berichtigt.

7. Die persönlichen und sächlichen Kosten der Behördenorganisa-
tion trägt das Land (Verfahrenskosten). Die zur Ausführung der
Flurbereinigung erforderlichen Aufwendungen fallen der Teilneh-
mergemeinschaft zur Last (Ausführungskosten). Hierzu kann ein
Zuschuss gewährt werden. Die erforderliche Eigenleistung trägt die
Stadt Dessau-Roßlau, so dass die Bodeneigentümer durch diese
Verfahren mit keinen Kosten belastet werden.

8. Die Flurbereinigungsbehörde schließt das Verfahren durch die Fest-
stellung ab, dass die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan
bewirkt ist und dass den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen.
Mit dieser Schlussfeststellung ist das Verfahren beendet.

Während des Verfahrens sind die Verfahrensbeteiligten gehalten, sich
über öffentliche Bekanntmachungen in den betroffenen Gemeinden
zu informieren.

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt
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Bekanntmachung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Dessauer Stromversorgung GmbH (DSV), ein Tochter-
unternehmen der Stadtwerke Dessau, übernimmt mit Wir-
kung ab dem 01.01.2013 sämtliche Rechte und Pflichten
als Netzbetreiber des Elektrizitätsverteilernetzes für das
Netzgebiet der Stadt Dessau-Roßlau in den Ortsteilen
Kleutsch und Sollnitz von der Mitteldeutschen Netzgesell-
schaft Strom mbH (MITNETZ STROM).

Bestehende vertragliche Vereinbarungen (Netzverträge)
zum Netzanschluss, zur Anschlussnutzung/Einspeisung
und zur Netznutzung führt die DSV als Rechtsnachfolger
von MITNETZ STROM fort.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Stadtwerke Dessau / Dessauer Stromversorgung GmbH

Bekanntmachung

Ein Unternehmen der

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM)
überträgt mit Wirkung ab dem 1. Januar 2013 sämtliche Rechte und
Pflichten als Netzbetreiber des Elektrizitätsverteilernetzes für das Netz-
gebiet der Stadt Dessau-Roßlau in den Ortsteilen Kleutsch und Sollnitz
auf die Dessauer Stromversorgungs GmbH.

Bestehende vertragliche Vereinbarungen (Netzverträge) zum Netzan-
schluss, zur Anschlussnutzung/Einspeisung und zur Netznutzung führt
die Dessauer Stromversorgungs GmbH als Rechtsnachfolger fort.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH

www.wittich.de www.wittich.de www.wittich.de www.wittich.de www.wittich.de www.wittich.de

SCHALTEN SIE UM AUF
INTELLIGENTE ENERGIE.
MIT 100% ÖKOSTROM –
PREISSTABIL* BIS ENDE 2014
Jetzt zu enviaM Strom 24max wechseln!
Alles Wissenswerte unter www.enviaM.de/strom24max

* Die Preisgarantie umfasst einen Anteil von mindestens 50 Prozent des aktuellen Gesamtbruttopreises.

Ausgenommen von der Preisgarantie sind Änderungen der Strom- und Umsatzsteuer sowie der EEG-Umlage (staatliche Komponenten).
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Zwangsversteigerung

Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 08.11.2012, 10:00 Uhr im
Amtsgericht Zerbst, Neue Brücke 22, Saal 1 versteigert werden die in den
Wohnungsgrundbüchern von Roßlau Blätter 4809, 4844 und 4848 eingetra-
genen Miteigentumsanteile.
Roßlau Blatt 4809
34,29/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Roßlau,
Flur 16, Flurstück 196, Birkenallee, Gebäude- und Freifläche 3, 3a, 3b, 3c,
5, 5a, 5b, 5c, 5d, 7, 7a, 7b, 7c, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 11, 11a, 11 b, 11c, 13,
13a, 13b, 13c, 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, Größe 40405 m2 verbunden mit
dem Sondereigentum an der Wohnung bezeichnet imAufteilungsplan mit Nr.
4.05 im Erdgeschoss links des Hauses 4, Modul 3 und dem Einstellplatz Nr.
183 sowie dem im Aufteilungsplan mit Nr. 4.05 bezeichneten Kellerraum im
Kellergeschoss des Hauses 4.
Roßlau Blatt 4844
34,39/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Roßlau
Flur 16, Flurstück 196, Birkenallee, Gebäude- und Freifläche 3, 3a, 3b, 3c, 5,
5a, 5b, 5c, 5d, 7, 7a, 7b, 7c, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 13a,
13b, 13c, 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, Größe 40405 m2 verbunden mit dem
Sondereigentum an der Wohnung bezeichnet imAufteilungsplan mit Nr. 4.40
im dritten Obergeschoss rechts des Hauses 4, Modul 2 und dem Einstellplatz
Nr. 218 sowie dem imAufteilungsplan mit Nr. 4.40 bezeichneten Kellerraum
im Kellergeschoss des Hauses 4.
Roßlau Blatt 4848
34,39/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Roßlau
Flur 16, Flurstück 196, Birkenallee, Gebäude- und Freifläche 3, 3a, 3b, 3c, 5,
5a, 5b, 5c, 5d, 7, 7a, 7b, 7c, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 13a,
13b, 13c, 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, Größe 40405 m2 verbunden mit dem
Sondereigentum an der Wohnung bezeichnet imAufteilungsplan mit Nr. 4.44
im dritten Obergeschoss rechts des Hauses 4, Modul 4 und dem Einstellplatz
Nr. 222 sowie dem imAufteilungsplan mit Nr. 4.44 bezeichneten Kellerraum
im Kellergeschoss des Hauses 4.
Alle drei Wohnungen bestehen aus folgenden Räumen: Flur, Küche, Bad,
Wohnzimmer/Balkon, Schlafzimmer und Kinderzimmer.
Blatt 4809
Die Wohnung (Nr. 4.05) befindet sich im Hauseingang 15b im
Erdgeschoss links, Wohnfläche: 60,88 m2.
Blatt 4844
Die Wohnung (Nr. 4.40) befindet sich im Hauseingang 15a im 3.
Obergeschoss rechts, Wohnfläche: 61,07 m2.
Blatt 4848
Die Wohnung (Nr. 4.44) befindet sich im Hauseingang 15c im 3.
Obergeschoss rechts, Wohnfläche: 61,07 m2.
Der Versteigerungsvermerk ist in dem jeweiligen Wohnungsgrundbuch
eingetragen worden am: 09.01.2007
Der Verkehrswert wurde für die einzelnen Wohnungsgrundbücher wie
folgt festgesetzt:

Roßlau Blatt 4809: 53.700 €
Roßlau Blatt 4844: 53.100 €
Roßlau Blatt 4848: 52.600 €

In einem früheren Termin ist der Zuschlag gemäß § 85a ZVG versagt worden.
In diesem Termin kann daher, sofern das Verfahren nicht eingestellt wird, der
Zuschlag auch auf ein Gebot erteilt werden, das weniger als die Hälfte des
Verkehrswertes beträgt.
Es kann Sicherheitsleistung in Höhe von 1/10 des Verkehrswertes und wenn
die Kosten höher sind, für diesen Wert verlangt werden. Eine Barzahlung im
Versteigerungstermin ist ausgeschlossen. Zur Sicherheitsleistung sind Bun-
desbankschecks und Verrechnungsschecks geeignet, die frühestens am drit-
ten Werktag vor dem Versteigerungstermin ausgestellt worden sind. Dies gilt
nur, wenn sie von einem im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Betreiben
von Bankgeschäften berechtigten Kreditinstituts oder der Bundesbank ausge-
stellt und im Inland zahlbar sind. Ferner ist als Sicherheitsleistung zugelassen
eine unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft eines zum
Betreiben von Bankgeschäften berechtigten Kreditinstituts oder der Bundes-
bank, wenn die Verpflichtung aus der Bürgschaft im Inland zu erfüllen ist.
Die Sicherheit kann auch durch Überweisung auf ein Konto der Gerichtskasse
bewirkt werden, wenn der Betrag der Gerichtskasse vor dem Versteigerungs-
termin gutgeschrieben ist und ein Nachweis hierüber imVersteigerungstermin
vorliegt. Bietvollmachten sind in notarieller Form vorzulegen.

Interessenten können das Gutachten im Amtsgericht Zerbst während der
Sprechzeiten im Zimmer 0.34 und 0.35 einsehen und dort auch die Bankver-
bindung der Gerichtskasse erfragen.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.zvg-portal.de.

Amtsgericht Zerbst - 9 K 1/07 -

Fenster- u. Türenbau
Heinemann & Heinemann GbR

Bräsen 2
06868 Coswig (Anhalt) OT Bräsen
Tel. (034907) 2 04 04 · Fax 2 10 84

Jeber-Bergfrieden

2 04 04(03 49 07)
☎

Fenster, Haustüren, Rollläden aus Kunststoff
und Aluminium, Insektenschutz

Herstellung • Vertrieb • Montage • Service

Gegen Kälte,
Lärm und Regen

schützt ein
dickes Fell oder

das neue
Knipping Fenster

SK 4000

PARTNERBETRIEB

21 Jahre komfortable Busreisen ab Dessau

Irr
tu

m
un
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ru

ck
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lte

n!06844 Dessau · Rabestraße 10 · Tel. 2 20 31 31/Fax 2 20 32 32
e-mail: info@braunmiller-bus.de

www.braunmiller-bus.de
Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr

07.11. Frankfurt/Oder- Besuch auf dem Polenmarkt 21,--
18.11. Toskana Therme Bad Sulza inkl. 4 h Aufenthalt 33,--
19.11. Thermalbad Bad Salzelmen inkl. 2 h Aufenthalt 23,--
27.11. Salzwedel – mit Besuch Baumkuchenfabrik 23,--
28.11. Erlebnisshopping- Leipzig Nova Eventis 16,--
28.11. Leipzig- Weihnachtsmarkt 14,--
29.11. Dresden- Neumarkt und Striezelmarkt 20,--

Das komplette Programm ist im Büro erhältlich

Marienbad – Schnupperaufenthalt 22.-26.11.2012 + 23.-27.01.2013
4 x HP im 4**** Hotel in Marienbad, freier Eintritt ins Hotelrelaxzentrum mit Schwimmbad,
Sauna, und Whirlpool, geführter Ortsrundgang, Ausflug Bäderrundfahrt mit Karlsbad und
Franzensbad 349,--

Winterurlaub in Hohentauern/Steiermark 02.-09.02.2013
7 x HP im gehobenen 3***Hotel, Unterhaltungsabend, Laternenwanderung mit Glühwein, etc.
Sportgerätausleihe vor Ort mögl., Super- Kinderermäßigung 666,--

Wellness-Tage in Ungarn 12.-17.02.2013
5 x HP im 4****Hotel in Heviz, Benutzung d. Badelandschaft und Sauna, tägl. inkl. Lunch-
buffet, Kräutertee, Obst, 11-22 Uhr alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee inkl., Ausflug Balaton-
Rundfahrt, Abteikirche Tihany, Aquafitness, Wanderung, Nordic Walking, u.v.m. 589,--

Blumenriviera Zitronenfest in Menton 21.-26.02.2013
4 x HP im 3***Hotel, 1 x HP bei ZÜ, Ausflüge nach Monaco/Nizza und Hinterland Dolceacqua
mit Weinprobe und Imbiss, Besuch des Korso der Goldenen Frucht (Eintritt extra) 499,--

Traumstädte Italiens Florenz-Rom-Ravenna-Venedig 14.-19.03.2013
5 x HP während der Fahrt, Stadtführungen Florenz, Rom, Ravenna, Venedig, Schifffahrt Punta
Sabbioni nach Venedig und zurück 589,--

Ostern - Frühling auf Teneriffa 27.03.-03.04.2013
7 x HP im 4****Hotel in der Nähe von Puerto de la Cruz mit Pool-Landschaft, Ausflüge nach
Las Canadas, Teide, Santa Cruz, Rundfahrt a. d. Insel, freie Tage zur Verfügung 1.259,--

Immer gut Informiert – Ihr lokales Amtsblatt
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Hofverkauf in Senst
Nächste Verkaufstermine: am 02.11., 03.11., 09.11. und
10.11.2012, Freitag 10 – 18 und Sonnabend 9 – 12 Uhr
Bio-Rindfleisch aus ökologischer Weidehaltung und

Hausschlachtprodukte

Thomas Neumann

Tischlerarbeiten • Modellbau • Glaserarbeiten
Türen • Fenster • Tore • Rolläden

Reparatur-Arbeiten
Schlagbreite 1, 06842 Dessau/Roßlau

Tel. 03 40/5 21 06 46 · Fax 03 40/5 21 06 47
Funk 01 78/6 34 50 52 · E-Mail: hmt-neumann@t-online.de

Lohnsteuerhilfeverein
Mittlere Elbe-Fläming e.V.
Antonienhüttenweg 21, 06869 Coswig (Anhalt)
Beratungsstellenleiterin: Daniela Reglin

Gem. § 4 Nr. 11 StBerG beraten wir Sie im Rahmen einer
Mitgliedschaft und erstellen Ihre Einkommensteuererklärung.
Der Mitgliedsbeitrag ist sozial gestaffelt.

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Montag - Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Tel. 034 903 / 62 428 bzw. 66 890 · Fax 034 903 / 59 834

Coswig
Lange Str. 23
Telefon 03 49 03 - 6 25 77

Wolfen
Leipziger Str. 70
Telefon 0 34 94 - 36 80 31

AWO Köthen
Mühlenbreite 49
Telefon 0 34 96 - 30 25 14

Dessau-Roßlau
Burgwallstr. 11
Telefon 03 49 01 - 6 61 60

Reisedienst Kranz WB
Bürgermeisterstr. 18
Telefon 0 34 91 - 41 48 20

17.11.12 Friedrichstadtpalast Berlin, erleben Sie
mit uns die neue atemberaubende
Show „show:me“ inkl. Karte PK4
(Karte PK3=70,-€; PK2=80,-€) 60,- €

24.11.12 Wernigerode inkl. Schaubacken
mit Verkostung im Harzer Baumkuchenhaus,
Freizeit in der Innenstadt Wernigerode,
Führung im Schloss und
Kaffeegedeck im Schlosscafé 49,- €

30.11.12 Herrnhuter Sterne &
Bautzener Wenzelsmarkt
Rundfahrt durch die Oberlausitz, Besuch in
der Manufaktur der Herrnhuter Sterne mit
Einkaufsmöglichkeit, Mittagessen,
Stadtführung Bautzen,
Besuch Bautzener Wenzelsmarkt 45,- €

01.12.12 „Advent in den Höfen“ Quedlinburg
Genießen Sie die heimelige Atmosphäre
in den zahlreichen Innenhöfen mit
ihrem breiten Angebot aus Kunst,
Handwerk und Küche 28,- €

02.12.12 Die erfolgreichste Weihnachtsshow
„Chrismas Moments“
im Gewandhaus Leipzig inkl. Karte PK4
(PK3=72,- €; PK2=77,- €) 68,- €

05.12.12 Steintherme Belzig
inkl. 3 h Aufenthalt in der Badewelt 25,- €

Reisebüro & Bustouristik

08.12.12 Advent auf der Festung Königstein
Führung auf der Festung Königstein, Freizeit
auf dem historischen Weihnachtsmarkt,
weihnachtliches Unterhaltungsprogramm
mit Kaffeegedeck und Stolle 55,- €

08.12.12 Eisenach & Wartburg
Stadtrundgang Eisenach und Besuch
des historischen Weihnachtsmarktes
auf der Wartburg 34,-€

09.12.12 Weihnachtszauber auf dem
Gendarmenmarkt Berlin
anschl. Lichterfahrt durch Berlin 26,- €

09.12.12 Weihnachtsgala im Erzgebirge
inkl. Stadtführung Schwarzenberg mit Besuch
des Weihnachtsmarktes, Mittagessen, Gala
des Erzgebirgsensembles Aue und
Kartoffelkuchenanschnitt 54,- €

15.12.12 Weihnachtsmarkt Erfurt 26,- €
16.12.12 Dresden Striezelmarkt 25,- €

Das sollten Sie
nicht verpassen!

02.12.12 „Ennewitzer
Feuerzangenbowle“

Lassen Sie sich mit uns in die Zeit zurückversetzen und
erleben Sie an der „Universität Ennewitz” unterhaltsame
und humorvolle Schulstunden. Seien Sie noch einmal
Schüler, tauschen Pausenbrote, schreiben Hausaufgaben
ab, benutzen Spickzettel und lernen Sie die chemische
Formel für Alkohol auswendig inkl. Busfahrt, Programm,
4-Gänge-Menü und Getränke

(Wein, Bier, alkoholfreie Getränke)

Annaberg & die große
Bergparade in Schneeberg
inkl. 1ÜN/HP im Pentahotel Chemnitz, Führung in der
gläsernen Stickerei, Besichtigung des IFA Museums,
Besuch des Lichtelfestes Schneeberg inkl. Großer
Bergparade, Stadtführung Annaberg, Besuch des An-
naberger Weihnachtsmarktes

09.-10.12.12 im DZ 99,-

Silvesterreise Thüringen
5ÜN/FR im Mirgae Hotel Mühlhausen, 3 xkalt-war-
mesAbendbuffet,Sektempfang am Anreisetag, Stadt-
führung Erfurt, Thüringen-Rundfahrt, Überraschungs-
abend im Hotel, Stadtrundgang Mühlhausen, Führung
auf der Wartburg, Stadtführung Gotha, Silvester-Gala
im Hotel, Eichsfeldrundfahrt, Stadtführung Göttingen

28.12.- 02.01. im DZ 580,-

16.12.12 Die Weihnachtsshow der Staatsoperette
Dresden - Einemärchenhafte Showmit bekannten
Weihnachtsliedern und Hits aus Musicals
und Filmen und einem fantastischen
Ballettensemble 54,- €

12.01.13 Wintertraum – Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel
Reiseleitung rund um Moritzburg, Mittagessen,
Eintritt im Schloss Moritzburg mit der Ausstel-
lung „Drei Haselnüsse für Aschenbödel“ 47,- €

19.01.13 Apassionata in der O2 World Berlin
Die große APASSIONATA-Jubiläumsshow
„Freunde für immer“ verspricht magische
Begegnungen zwischen Mensch und Pferd.
inkl.Karte PK3 (PK2=76,- €; PK1=84,- €) 68,- €

24.+ 26.01.13 Grüne Woche in Berlin inkl. Eintritt 30,- €
09.02.13 Haus-Garten-Freizeit-Messe in Leipzig

inkl. Eintritt 29,- €
16.02.13 Dresden & Semperoper

Fahrt inkl. Stadtrundfahrt, Freizeit und
Führung in der Semperoper 39,- €

23.02.13 DDR-Dinnershow „Seid Bereit“ in Ennewitz
Erleben Sie mit uns einen Nachmittag in der
DDR, bei einer sozialistischen Feierstunde, mit
Spezialitäten aus der KONSUM-Gaststätte
präsentiert vom Jugend-Kollektiv„Drushba“.
Fahrt inkl. Ostalgie-Show, 4-Gänge-Menü,
Bier, Wein und Softgetränke. 69,- €

69,-
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Tag und Nacht Bereitschaftsdienst – Hausbesuch auf Wunsch jederzeit möglich

Tel.: 03 40/6 61 03 54
Köthener Straße 9 – 06847 Dessau-Roßlau

Fr. M. Golibzuch

- Erd-, Feuer- und Seebestattungen
- Übernahme sämtlicher Formalitäten
- Überführung im In- und Ausland
- Bestattungsvorsorge

STEINMETZ

NORMAN TARNOW

ehemals Naturstein Hanke

Kreative
Natursteinverarbeitung

Naturstein für die Ewigkeit

Königendorfer Straße 80
06847 Dessau-Kochstedt
Tel. 01 60 / 4 47 47 42
Tel. / Fax
03 40 / 51 39 09

www.naturstein-hanke.de
Grabmale - Restaurierung

Treppen - Fußböden - Bäder - Küchenarbeitsplatten

DESSAU
TEMPELHOFER STRASSE 46

TEL. 0340/8 58 20 41 FAX 8 58 20 45

DESSAU
AM ZENTRALFRIEDHOF

TEL./FAX 0340/61 71 98

ROSSLAU
MAGDEBURGER STR. 83 A

TEL./FAX 034901/8 59 09

S T E I N M E T Z T H I E M E
KURT THIEME STEINMETZMEISTER

ANERKANNTER KUNSTHANDWERKER
MARIO THIEME STEINMETZMEISTER

RESTAURATOR IM HANDWERK

Gedenken an die Verstorbenen:
Totensonntag
Am 25. November wird der diesjährige Totensonntag begangen. Der
jährlich stattfindende evangelische Feiertag steht im Zeichen des Geden-
kens an die Verstorbenen. Der Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag
genannt, fällt immer auf den Sonntag vor dem ersten Advent. Schon
im Mittelalter wurde an den letzten Sonntagen des Kirchenjahres an
den Tod und das ewige Leben erinnert. Nachdem zum Gedenken an
die Verstorbenen lange Zeit verschiedene regionale Feiertage begangen
wurden, führte der preußische König Friedrich Wilhelm III. den Toten-
sonntag im Jahr 1816 als einheitlichen Feiertag ein. Der Totensonntag
ist heute als Trauer- und Gedenktag bundesweit durch die Feiertagsge-
setze geschützt. Dazu zählt etwa ein Verbot von Unterhaltungsverans-
taltungen im öffentlichen Raum, das zum Teil jedoch nur auf bestimmte
Stunden des Tages beschränkt ist. Der Totensonntag wird häufig von
Angehörigen dazu genutzt, die Gräber der Verstorbenen zu besuchen
und diese mit Grabgestecken und Grablichtern zu schmücken, um dem
Andenken Ausdruck zu verleihen

Quelle: www.bestattungsplanung.de

Tag des Gedenkens
Der „Gedenktag der Entschlafenen“ soll uns daran erinnern, woher wir
kommen und wohin wir einmal gehen werden. In den Friedhofskapel-
len finden meistens Gottesdienste statt, in dem der verstorbenen Fami-
lienangehörigen und Nahestehenden gedacht wird. Danach werden
die zuvor geschmückten Gräber der Angehörigen und Nahestehenden
besucht.

© Pixelio/Florentine



Seite 29Nummer 11, November 2012

Bestattungshaus Friede
M. Pungert GmbH

Karlstraße 6

06844 Dessau/Roßlau

Tel. 03 40 / 2 40 00 00
Fax 03 40 / 21 35 87

Bestattungshaus Friede

Gartenbaubetrieb
G. FRD. DOCKENDORF

Kleinkühnauer Str.109 · 06846 Dessau
Tel. 03 40/6164 75 - 0172/7 96 22 73

• Blumen u. Pflanzen aller Art
• Floristik,Trauerbinderei
• Grabpflege, Grabbepflanzung

Blumenladen
Am Zentralfriedhof
Friedensallee 43
Tel. 03 40/ 6188 59Bestattungen„Lilie“GmbH

Lidiceplatz 3 · 06844 Dessau-Roßlau

Telefon (03 40) 8 50 70 60
www.bestattungen-lilie.deIhrBerater in allenBestattungsangelegenheitenmit günstigen und exklusivenAngeboten.

Warum wir den
Totensonntag begehen
In ganz Deutschland wird in diesem Jahr am 25. November der Toten-
sonntag gefeiert. Die Ursprünge des Gedenktages an die verstorbenen
Mitmenschen liegen lange zurück. Bereits im Mittelalter wurde zum
Ende des Kirchenjahres der Vergänglichkeit des Menschen gedacht.
Im Laufe der Zeit entstanden viele unterschiedliche Gedenktage, die
nur in bestimmten Regionen gefeiert wurden. Erst der preußische
König Friedrich Wilhelm III. fasste den Entschluss, einen einheitlichen
Gedenktag für die Verstorbenen einzuführen. Seit 1816 wird nun al-
ljährlich der Totensonntag am letzten Sonntag vor dem ersten Advent
gefeiert. Der Gedenktag ist heute bundesweit durch das Feiertagsge-
setz geschützt. Am Totensonntag ist daher beispielsweise nur begrenzt
erlaubt, öffentliche Musikveranstaltungen durchzuführen. Der Tag soll
ein stilles Gedenken an die Verstorbenen ermöglichen. Viele Menschen
besuchen jedes Jahr am Totensonntag die Gräber ihrer Angehörigen
und legen Blumen und Gestecke nieder.

Quelle: www.bestattungsplanung.de

Die Bedeutung des Totensonntags
Der Totensonntag, der auch als Ewigkeitssonntag bezeichnet wird, ist
ein Tag, an dem den Verstorbenen gedacht wird. Dieser bundesweite
Trauer- und Gedenktag geht zurück auf kirchliche Traditionen und
wird jedes Jahr im November begangen. Dass der Totensonntag auf den
letzten Sonntag vor dem ersten Advent fällt, legte der preußische König
Friedrich Wilhelm III. fest. Er veranlasst im Jahr 1816, dass der Toten-
sonntag einheitlich gefeiert wird. Der Totensonntag ist besonders in der
heutigen Zeit ein wichtiger Ruhepunkt am Jahresende. Er soll die Erin-
nerung an die Endlichkeit des Lebens sein und gleichzeitig ein Anlass
sein, den verstorbenen Mitmenschen zu gedenken. Friedhofsgärtner
sind in der Zeit vor dem Totensonntag damit beschäftigt, Gräber be-
sonders zu dekorieren. Dabei werden Gestecke, Sträuße und Gebinde
auf den Gräbern platziert. Dies soll eine besondere Wertschätzung des
Verstorbenen ausdrücken.

Quelle: www.bestattungsplanung.de

Gegen das Vergessen und Mahnung
Der Tod ist im Leben allgegenwärtig. Gedenktage im November geben
Angehörigen und Freunden besonderen Anlass, um sich geliebter, bereits
verstorbener Menschen zu erinnern. Den Anfang macht Allerheiligen am
ersten des Monats, Allerseelen folgt am 2. November. Der Volkstrauertag
mahnt am 18. November zur Erinnerung an die Gefallenen der Weltkriege,
und Totensonntag wird alljährlich am letzten Sonntag des Kirchenjahres
begangen. An Allerheiligen werden in jedem Jahr am 1. November die
Märtyrer und Heiligen gefeiert. Ein Tag später, am 2. November, wird
an Allerseelen aller Toten gedacht. Die Gräber werden mit Herbstastern,
Chrysanthemen und Erikastöcken geschmückt. Anschließend werden Ker-
zen entzündet. Der Volkstrauertag wurde auf Initiative des Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge 1922 ertsmals offiziell begangen. Nicht
“befohlene” Trauer war das Motiv, sondern das Setzen eines Zeichens der
Solidarität derjenigen, die keinen Verlust zu beklagen hatten, mit den
Hinterbliebenen der Gefallenen der Weltkriege. Seit 1950 ist der Volks-
trauertag zu einem Tag der Mahnung zu Versöhnung, Verständigung und
Frieden geworden. Totensonntag, evangelisches Gegenstück zu Allersee-
len, ist der Feiertag zur Erinnerung an die Verstorbenen.

© Pixelio/Sarah C.© Pixelio/Lutz Stallknecht



Seite 30 Nummer 11, November 2012

24 Stunden John Cage
Bis in die Puppen: Mit einem Happening feiert die Stiftung
Bauhaus Dessau in Kooperation mit dem Anhaltischen Theater
nachträglich den 100. Geburtstag eines Ausnahmekünstlers.

Vom 30. November bis zum 1. Dezember steht das Bauhausgebäude
für 24 Stunden im Zeichen des Ausnahmekünstlers. John Cage
war Komponist, Performer, Schriftsteller, Musiker und
Philosoph in einem. Er fand seine Kunst im Alltäglichen, in
der Ordnung die Anarchie und war damit vielen Bauhäuslern
verwandt.
Ebenso vielfältig und experimentell ist das Programm des
Bauhaus-Happenings „24 Stunden John Cage“: Neben Filmen,
Konzerten, Vorträgen, Workshops, einer DJane und Lesungen
gibt es die Makrobiotische Lounge, einen Atemchor und
eine Geräuschbörse. Und als besonderes Highlight kann im
mitgebrachten Schlafsack im historischen Bauhausgebäude
übernachtet werden.

Den fulminanten Abschluß bildet am 1. Dezember die
Konzertinstallation des Anhaltischen Theaters Dessau
(Dirigent: Daniel Carlberg). Hier werden neben Stücken von
John Cage Werke von Arnold Schönberg und dem aus dem Bereich
der Minimal Music stammenden Philipp Glass zu hören sein.

Die 24stündige Reise durch den Kosmos des Ausnahmekünstlers
startet am 30. November um 20 Uhr (10 Euro/7 Euro ermäßigt).
Die Konzertinstallation „Staging the Bauhaus III“ beginnt
am 1. Dezember um 20 Uhr (19 Euro/15 Euro Senioren/8 Euro
ermäßigt). Das Kombiticket kostet 25 Euro/13 Euro ermäßigt.

John Cages
Klangwelten:
Die Präsentation
Workshop für Kinder und Jugendliche am
24. und 25.11.2012, Teilnahmegebühr: 20,– Euro
(inkl. Mittagessen), Anmeldung unter 0340-6508 320

Während eines Sommerferien-
workshops sind Kinder in
die Klangwelten des Aus-
nahmekünstlers John Cage
eingetaucht – und mit einer
eigenen, eindrucksvollen Kom-
position zurückgekehrt. Wenn
vom 30.11. bis zum 01.12. das
Bauhaus für 24 Stunden ganz
im Zeichen John Cages stehen
wird, darf das Werk seiner
jungen Nachfolgekomponis-
ten natürlich nicht fehlen.
Doch wie präsentiert man
ein experimentelles Musik-
stück angemessen? Wieder ist
die Kreativität der Kindern
gefragt, die gemeinsam mit
Tänzern des Anhaltischen
Theaters die Komposition in
ein Bühnenstück verwandeln
werden – Das dann natürlich
bei dem Bauhaus-Happening
aufgeführt wird.

zdf@bauhaus
Neue Folgen der Live-Konzertreihe am 7. und 8.11.
2012, 18 und 21 Uhr auf der historischen Bauhaus-
bühne, Karten unter www.beatclub-dessau.de

Der Digitalkanal ZDFkultur
zeichnet im November neue
Livekonzerte von der Dessauer
Bauhausbühne auf. Wie immer
sitzt das Publikum in der
Mensa und kommt den Künstlern
so nahe wie selten. Mit dabei
sind diesmal Lukas Graham,
eine vierköpfige dänische
Band, deren ausgefallener
Sound namens Ghetto-Pop von
der großartigen Stimme des
namensgebenden Frontmann
geprägt ist. Außerdem kommen
die legendären Indie-Rock-
Brüder von Madsen aus dem
Wendtland. Eagle Eye Cherry,
der mit „Save Tonight“ den
Sommerhit 1998 erschuf,
präsentiert sein neues Album.
Ein weiteres Highlight
aus Schweden ist Jonas
Myrin, dessen Können als
Songwriter bereits mit einer
Grammynominierung bedacht
wurde und der nun sein
Debütalbum vorstellt.

Termine
im November
Bauhauswerkstatt
Druck und Reklame
17. und 18.11.2012, Bauhausgebäude, Teilnahmege-
bühr 20,– Euro (inkl. Mittagessen), Anmeldung unter
0340-6508 320

Informationsveranstaltung zum
Wettbewerb „Out of Balance“
22.11.2012, 14 Uhr, Hochschule für Grafik und
Buchkunst, Wächterstraße 11, 04107 Leipzig
In Kooperation mit der Zeitschrift ARCH+ und der
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
Eintritt frei

Vortrag und Diskussion
Denkmale der Moderne und
Energieeinsparung
20.11.2012, 19 Uhr, Vertretung des Landes Sachsen-
Anhalt beim Bund, Luisenstraße 18, Berlin
Mit dem Direktor der Stiftung Bauhaus Dessau,
Philipp Oswalt und dem Berliner Landeskonservator
Jörg Haspel
Eintritt frei

Stiftung Bauhaus Dessau
Gropiusallee 38
06846 Dessau-Roßlau
Telefon 0340-6508-250
www.bauhaus-dessau.de
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Aus dem Stadtrat: Fraktion Die Linke
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Aus dem Stadtrat: CDU-Fraktion
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Aus dem Stadtrat: Bürgerliste / Die Grünen
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Aus dem Stadtrat: SPD-Fraktion
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Aus dem Stadtrat: Fraktion Pro Dessau-Roßlau
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ASG Auto-Service-Gerngroß
Heidestr. 364 · 06849 Dessau-Roßlau am Caravan-Center Lehe

Meisterbetrieb

A - Auto
S - Service

G - Gerngroß

· Reparaturen aller Marken
· Unfallinstandsetzung · Inspektion
· HU/AU · Elektrik/Elektronik
· Autoglas · Reifen und Felgen

kompetent

& preiswert!

Ihr starker Partner rund ums Auto

Räderwechsel 9,95 €

Winter-Check 9,95 €

Thomas Knape
Kabelweg 34
06842 Dessau

Tel. 03408701508
Mobil 01776856437

Fa. Andreas Fiedler – KFZ-Werkstatt –
· Reparaturen von Fahrzeugen aller Art

Arbeitsbühnenvermietung IWANSKI
Brauereistraße 13 a · 06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 - 5 02 92 14 / 0177-2 93 61 23 · Fax: 0340 - 5 02 93 16

Fiedl’s Garage

NATÜRLICH BEI IHREM
AUTOHAUS BÖTTCHE.

Die ERSATZTEILE-OFFENSIVE

Unser Angebot
Bremsbeläge, vorn
Komplettpreis inkl. Montage für denOpel Astra
G 1.2/1.4 Benziner und 1.7 Diesel bis EZ 06/1999

für 69,- €
DieOpel Tiefpreisgarantie1:Günstiger gibt’s nicht!
Alle Informationen und weitere Angebote erhalten
Sie auf www.opel.de!

www.myOpelService.de Opel Service

www.autohaus-boettche.de
www.fb.com/Autohaus.Boettche

Pulspfordaer Str. 9
39261 ZerbstJetzt registrieren:www.myopelservice.de

Wir leben Autos.

Autokosten-Rechner:

Der Deutschen liebstes Kind
geht ganz schön ins Geld
(djd). Wer aufs Geld achten muss, dem sind gerade die Autokosten
oft ein Dorn im Auge. Die Frage, welches Fahrzeugmodell beson-
ders wirtschaftlich über die Straßen rollt, beantwortet der Auto-
kosten-Rechner auf www.myinfo.de/autokosten im Internet. Vielen
Autofahrern geht es primär um die Frage, ob sie mit einem Diesel
oder einem Benziner besser über die Runden kommen. Der Rechner
berücksichtigt die verschiedenen Faktoren, von denen im Einzelfall
die Antwort abhängt. So fragt er zum Beispiel nicht nur ab, welche
Modelle miteinander verglichen werden sollen, sondern auch, wie
lange die Nutzungsdauer des Wagens ist und wie hoch die jährliche
Fahrleistung. Die Ergebnisse können schon vor der Anschaffung des
nächsten Wagens beim Sparen helfen.

Quelle: RatGeberZentrale, Reichenberg

Autolicht ok – doch wie
steht’s mit Ihren Augen?
Noch einhundert Meter bis zum nächsten Autobahnschild: Was steht
da geschrieben? Erkennt der Fahrer die Schrift deutlich, ist alles im
grünen Bereich.

Unscharf wird es schon, wenn die Sehstärke um nur eine Dioptrie
schlechter ist. Sehr viele Autofahrer zweifeln aufgrund selbst wahr-
genommener Sehschwächen an einer ausreichenden Sehleistung.
Das belegt eine Studie des Demoskopie-Instituts Allenbach. Dabei
kann gutes Sehen sogar lebenswichtig sein. Nur Sekundenbruchteile
bleiben, um Situationen richtig einzuschätzen und entsprechend zu
reagieren. Oft spürt man unzureichendes Sehvermögen nicht sofort.
Es lässt schleichend nach und tut nicht weh. Erste Anzeichen können
Kopfschmerzen, müde Augen und Unkonzentriertheit sein. Deshalb
rät der Zentralverband der Augenoptiker (ZVA): Am besten alle zwei
Jahre die Sehschärfe vom Fachmann kontrollieren lassen. Dies ist
beim Augenoptiker ohne Wartezeiten und ohne Terminabsprache
meistens schnell möglich. Er findet heraus, wie es um die aktuelle
Tagessehschärfe im Nah- und Fernbereich sowie weitere Komponen-
ten bestellt ist.

Der Oktober wird traditionell zum Test-Monat: Augenlicht und
Fahrzeugbeleuchtung können kostenlos geprüft werden. An-
sprechpartner für den Autolicht-Check stehen unter www.kfz-
meister-finden.de, das Sehvermögen testen Augenoptiker
(www.zva.de).
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TAGE GELEBTER DEMOKRATIE
2012

Tage gelebTer
DemokraTie

12. November

26. November

10. Dezember

Netzwerk
gelebTe DemokraTie

vormerken!Bitte

Alle Veran
staltungen

finden im

Dessauer
Georgenz

entrum statt.
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DessausältesterprivaterPflegedienst feierte20-jährigesBestehen.

Häusliche Kranken- und Altenpflege

Monika Winkler
Exam Krankenschwester & Gesundheitsfürsorgerin

Im Alter nicht allein gelassen, denn wir sind für Sie da!
Liebevolle Betreuung durch qualifiziertes Fach - und
Pflegepersonal sowie spezialisierte Palliativ Fachkräfte

Friedrichsplatz 2 · 06846 Dessau · 24-h-Tel. 03 40 / 61 64 54

Pflegenote

1,0
www.pflegelotse.de

Robert-Schirrmacher-Str. 4 · 06846 Dessau-Roßlau · Tel. 0340/611643
Tag und Nacht Hotline: 0800-6116430 (gebührenfrei)

• Häusliche Krankenpflege
• Vertretung pflegender Angehöriger

• Krankenhausnachsorge
• Hauswirtschaft

www.pflegedienst-sander.de

ACHTUNG!
Wir sind

umgezogen!

- im Bereich Pflege
sprechen Sie mit Herrn Sander

- im Bereich Hauswirtschaft
sprechen Sie mit Frau Pietzsch

Pflegenote
1,2

Unabhängig und versorgt

In heutiger Zeit leben viele ältere Menschen alleine in ihrer eige-

nen Wohnung. Was aber, wenn sie krank werden, sie nicht mehr

alleine zurecht kommen? Wer pflegt sie, falls es nötig wird? Hier

setzt das „Betreute Wohnen“ an, das versucht, die Vorteile eines

eigenen Haushalts mit dem entsprechenden Maß an Unabhän-

gigkeit und privater Atmosphäre mit den Vorteilen eines gut aus-

gestatteten Heims zu kombinieren. Allerdings unterscheiden sich

die Angebote stark und sollten gründlich verglichen werden. In

der Regel wird zunächst eine altersgerechte Wohnung angebo-

ten mit zum Beispiel breiteren Fluren und Türen, mit rollstuhlge-

rechtem Aufzug und ohne Türschwellen in Haus und Wohnung.

Hierfür wird neben der Miete eine Betreuungspauschale erho-

ben. Diese deckt Leistungen wie einen Rund-um-die-Uhr-Notruf-

dienst, die Begleitung bei Behördengängen, Hilfe beim Ausfüllen

von Formularen oder die persönliche Beratung und Organisation

pflegerischer Versorgung. Im Bedarfsfall können weitere Betreu-

ungs- und Pflegeleistungen zugeschaltet werden, die preislich

extra zu Buche schlagen, wie etwa Fahrdienste, Wohnungsreini-

gung, warmes Mittagessen, Wäschedienst oder Hilfe und Pflege

im Krankheitsfall.

Essen auf Rädern

Zahlreiche sozialen Einrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Hilfsor-

ganisationen und Privatunternehmen bieten Tag für Tag einen

Menü-Bringdienst an, im Volksmund „Essen auf Rädern” genannt.

Die Idee für Essen auf Rädern entstand in den 1940er Jahren in

Großbritannien. Menschen, die nicht mehr selbst kochen und

einkaufen können, werden so mit Mahlzeiten versorgt. Lecke-

re Menüs werden vorbereitet und direkt nach Hause geliefert.

Insbesondere behinderte, alte und kranke Menschen bietet der

Bringdienst eine gute alternative Verköstigungsmöglichkeit. Bei

der Auswahl der Gerichte wird auf eine ausreichende Nährstoff-

versorgung geachtet. Neben gewöhnlichen Hauptmahlzeiten für

verschiedene Geschmacksrichtungen umfasst der Speiseplan in

der Regel auch Spezialkost wie vegetarische, salzarme, leicht be-

kömmliche oder laktosefreie Speisen, Diabetikerkost oder pürier-

te Kost für Kunden mit Schluckbeschwerden. Desserts, Kuchen,

Abendbrot und Getränke ergänzen oft das Angebot.
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AMBULANTER PFLEGEDIENST
RAMONA ECKE

(ehem. Hänel)

Zum Gänsewall 2

06844 Dessau-Roßlau

Auch mit neuem Namen
erhalten Sie die gewohnte Qualität.

Pflegenote: 1,0 - Gutachten 17.09.2012

0340/2207102 - 24 h erreichbar

Ramona Ecke mobil:
0163/2557100

Fachkrankenschwester für
Anästhesie und Intensivmedizin

Häusliche Krankenpflege / Seniorenbetreuung / hauswirtschaftliche Dienste in Roßlau, Dessau & Umgebung

Arbeitsplätze mit Perspektiven in Deiner Heimatregion
interessant · vielseitig · gut bezahlt

• Altenpfleger/-in
Ausbildungsvergütung: 1. Ausbildungsjahr 500,- €
(zzgl. Zulagen) 2. Ausbildungsjahr 600,- €

3. Ausbildungsjahr 700,- €

Büro · OT Roßlau · Hauptstraße 128 · 06862 Dessau-Roßlau · Tel. 03 49 01/9 51 57 · Fax 03 49 01/5 20 00

Eine helfende Hand im Alter

Die ambulante Pflege stellt in vielen Fällen eine sinnvolle und

günstige Alternative zum Pflegeheim dar. Bei der ambulanten

Pflege können Ehepartner auch weiterhin zusammen leben und

gemeinsam ihre verdiente Rente genießen. Die Spezialbetreuung

im eigenen Heim wird dabei von einer Fachkraft übernommen.

Sie unterstützt unter anderem bei der Einnahme von Medika-

menten, der Haushaltsführung sowie der Körperhygiene. Auch

bei der Mobilität, etwa regelmäßigen Spaziergängen, sind die

Pfleger behilflich. Im Idealfall arbeiten die professionellen Helfer

eng mit Verwandten zusammen, um den Pflegebedürftigen eine

möglichst hohe Lebensqualität zu ermöglichen.

Pflegegerechtes Wohnen

Es bedarf vieler Maßnahmen und einer durchdachten Planung

und Vorbereitung, um die richtigen Voraussetzungen für eine

pflegegerechte Wohnung zu erfüllen. Daneben ist auch die Fi-

nanzierung zu beachten, die häufig so ohne weiteres aus eige-

ner Tasche bezahlt werden kann. Gerade bei der Modernisierung

gilt: bereits heute an die Einschränkungen von morgen denken.

Andererseits sind es oft nur Kleinigkeiten, die den Alltag enorm

erleichtern. Ein Haltegriff hier, eine versetzte Arbeitsplatte da,

und schon spürt man eine merkbare Entlastung. So geben flache

und rutschfeste Fußmatte an der Wohnungstür mehr Sicherheit,

ebenso längere Schaltphasen für das Licht im Hausflur. Beseiti-

gen Sie Stolperfallen in der Wohnung wie Läufer, Brücken oder

Teppichränder. Achten Sie darauf, dass Telefon- und Verlänge-

rungskabel nicht quer durch die Wohnung verlaufen. Dagegen

ist ein Lichtschalter sowie Telefon oder Notruf am Bett nicht

verkehrt. Täglich benutzte Dinge gehören in den Schränken in

Greifhöhe platziert und der Toilettenpapierhalter vor dem Toilet-

tensitz montiert.
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Volkshochschule Dessau-Roßlau
Erdmannsdorffstraße 3, 06844 Dessau-Roßlau
Tel: 0340-24 00 55 40, Fax: 0340-24 00 55 49

www.vhs.dessau-rosslau.de info@vhs.dessau-rosslau.de



Seite 43Nummer 11, November 2012

   
       

      
     
       
        
     

        
      
       
       
       
      
    

    
       
     
     
     

    
       
     
      
       

        

  
 

     
     

   
       
         
       

  
         
        
       
    

     
         
     
    

     
         
     

     

       

  
      
       
     
    

      

  
    
  
   
    
    
  
      

      
    
   
    
  
    
     
    
  
   
   
    
    
   
  
   

  
 
 
    
 
    
 
   
  
   
  
  


  

   

     
        
     
     
    
    
  

       
  
   
  

   
   
   
  
  
        
   

       
         
       
         
       
       
        
       
     
     



Seite 44 Nummer 11, November 2012

 
          
        
          
      
      

      
         
        
         
       
       
         
        
          
           
     

  
        
          
         
      
          
           
  

  
       
         
           
       
        
         
         
        

     
           
        
         
         
         
         
          
        
        
        
       
  

      
         
        
      
       
        
       
           

        
        
        
        
         
         
       
      

      
         
         
       
       
      
           
         
      
         
        
          
          
          
       
         
        
        
        
   
         
        
       

     
         
         
          
          
           
         
           
         
        
        
        
           
        
          
      
          
        
            
         
    

          
      
         
       
     

   



Seite 45Nummer 11, November 2012

      
   

       
        
         
       
     

       
     

        
       
         
        
           
          
      
        
     
     
       
      


          
         

     
    
    
    
     
   
  
   
 
   
   
   
    
   
   
  
   
   
   
  
  
  
   
 
   
  
  
  
   
   
   

    
 
   
 
  
   
  
 
   
  
     
    
   
  
  
   
   
 



   

   

         
         
       
      
       
   
        
    
       
       
        
        
 

   

       
        
          
       

 

    
  
   
 
   
    
  
   
     
  
  
  
   
    
   
 
   
   
   
   
  
  
   

  
  
   
    
  
  
   
   
 
   
   
   
  
   
    
  
   
  
  
    
    
    
  

 

    



Seite 46 Nummer 11, November 2012

  
  
 
   
  
    
   
    
   
    
  
  
   
   
   
   
     
  
 
    
    
   
 
   
  
 
   
  
    
   
   
    
  
  
  
  
    
   
  
  
 

   
   
  

   
    
    
    
  
   
   
   
    
    
  
  
   
   

   
    
   
  
   
   


 



 

    

   

        
      
     
        
         
     
   
      
     
      
   
        
       
       
      
       
       
        
  

 
        
     

       
         
 

        
  

       
         

       
          
       

Lesenswert

    

    

        
       
         
          
         
             
        
    

    



Seite 47Nummer 11, November 2012

Ralf Schildhauer
Dachdeckermeister

Döberitzer Weg 8 Tel. 0340/8582911
06849 Dessau/Roßlau Fax 0340/8508790

Funk 0170/8643697

DACHDECKEREI
SCHILDHAUER

www.
klaeranlagen-

online.de

Tel. 03 49 01/6 86 86
Funk 01 72/8 40 49 87

An der Elbe 8
Dessau-Roßlau / OT Brambach
Tel. 03 49 01/6 86 86
Funk 01 72/8 40 49 87

• Bau von Kläranlagen
• Pflasterarbeiten
• Pflanzarbeiten
• Anlegen von Rasenflächen
• Teichbau • Zaunbau

Inh. G. Johannes e.Kfm.

Tel.: 03 40 / 8 50 44 27
Fax: 03 40 / 8 50 86 27

Kochstedter Kreisstraße 11
06847 Dessau-Roßlau

• Bohr- und Dübelarbeiten
• Gartenarbeiten
• Tischler- u. Glaserarbeiten

• Haushaltsreinigungen
• Maler- u. Elektroarbeiten
• Umzüge u. Entrümpelungen u.v.m.

info@dessauer-dienstmaenner.de

15 Jahre vor Ort

Thurland • An der Kirche

IHR FACHGESCHÄFT für
Spezial- und Übergrößen!

Telefon: 03 49 06 - 2 19 66

Jetzt schonanWeihnachtendenken!
Große Auswahl an

Oberteilen und Jeans
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-13.00 Uhr

Weihnachtsgänse und Enten
- Vorbestellung erbeten!

Hofladen Priorau
Qualität aus unserer Region zu fairen Preisen

Obst & Gemüse (Saison), Äpfel, Kartoffeln, Zwiebeln etc.
Marmelade, Säfte, Eier und vieles mehr
Futtermittel für Ihre Haus- und Hoftiere

Pferdemist, der Biodünger

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen, Dienstag – Freitag von 9 – 17 Uhr · Samstag 9 - 12 Uhr

06779 Priorau (zwischen Dessau und Raguhn) · Raguhner Str. 6b
Tel. 034906/23143 · Fax 23144 · e-mail: info@land-obst.de

KoBa
Kochstedter Bauhof-GmbH

Königendorfer Str. 32
06847 Dessau/Roßlau

Telefon 03 40 / 51 76 88 · Fax 51 76 68

● Maurerarbeiten - Neubau und Reparaturen

● Fassadendämmung und Fassadengestaltung

● Wir bauen auch schlüsselfertig

Auch Türen müssen sicher sein

Außentüren aus stabilen Materialien, mit aufbohrsicheren
Schlössern und massiven Sicherheitsverriegelungen bieten
den besten Einbruchschutz. Sind sie zusätzlich mit Audio-
und Video-Systemen ausgestattet, gehört ein unbeobach-
tetes Öffnen der Tür der Vergangenheit an. Außerdem gibt
es Fingerprint-Systeme, bei denen der zuvor gespeicherte
Fingerabdruck zutrittsberechtigter Personen dazu dient, das
Haus ohne Schlüssel betreten zu können. Alle diese Sicher-
heitsbauteile sind dank moderner Fertigungsmethoden heut-
zutage sehr klein und fügen sich deshalb gut in das Haustür-
design ein.

Branche [direkt] • Schönes heim • Branche [direkt]
Branche [direkt] • Schönes heim • Branche [direkt]

Jetzt als eBook
online lesen

www.wittich-herzberg.de

Handwerk + Dienstleistung regional
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SPS
Schröter’s
Pumpen
Service

Handwerksmeisterbetrieb
Heidestraße 329 · 06849 Dessau -Roßlau

Tel. 03 40 / 8 58 11 37 · Fax 03 40 / 8 58 11 51
www.pumpenschroeter.de

– Unsere Leistungen für Sie –
* Swimmingpool und Heimsauna

(Planung, Vertrieb, Montage, Service)
* Wasserpflegemittel-Service (D&W Bayrol)
* Pumpenservice für

Frischwasser- und Abwasserhebeanlagen
* Elektroinstallation
* Verkauf, Vermietung, Reparaturen

! Containerdienst 1,5 m3 - 40 m3

! Abbruch und Demontagen
! Schadstoffsanierung
! Baudienstleistungen:
• Tiefladertransporte bis 30 t, 17 m Arbeitsbühne
• Asbestdemontage u. Entsorgung
• mobile Brech-, Sieb- und Schreddertechnik
• Schüttguttransporte, Baggerleistungen

in Dessau auch Samstag von 7.00 - 12.00 Uhr geöffnet
Abfallannahme für Kleinanlieferer · Ankauf von Schrott und Metall

Dessau/Anhalt · Daheimstraße 5 · Tel.: 03 40/ 8 50 52 18-19

- www.schoenemann-entsorgung.de -

! Abfallsortieranlage
! Altholz- u. Baustoffrecycling
! Schrott- u. Metallhandel
! Baumfällung/Rodung
! Waldhackschnitzel
! Kompost/Erden/Substrate
! Erdbau- u. Pflasterarbeiten

Anlieferung
! Sperrmüll ! Mischabfälle
! Altholz ! Bauschutt

Abholung/Anlieferung
! Sande ! Mulch ! Kiese
! RC-Produkte ! Schotter ! Böden &

Dünger

Entsorgung
■ Bauschutt
■ Baumischabfall
■ Gartenabfälle
■ Schrott (kostenlos)

■ Komplettentsorgung

Lieferung
■ Sand
■ Kies
■ Mutterboden
■ Recyclingprodukte
■ Fertigbeton usw.

Baudienstleistungen
■ Abbruch/Demontage

(aller Größenordnungen)

■ Erdarbeiten
■ Baggerleistung
■ Transporte

DESSORA Industriepark - Ottostr. 18 · Oranienbaum · Tel. (034 904) 32 80 00

CONTAINERDIENST 1,5 m3 - 40 m3

Entsorgung & Recycling GmbH

Dächer von Wehrmann
seit 1945

Frank Wehrmann
Dachdeckermeister

Betriebswirt

• Neu- und
Umdeckungen von
Dächern aller Art

• Dämmdach-
sanierung

• Dachklempner-
arbeiten

• Abdichtungen
• Gründächer

Wasserstadt 37
06844 Dessau-Roßlau

Telefon: (0340) 21 45 73
Fax: (0340) 220 56 26

Innungsbetrieb

Alarmanlagen

auch für den Altbau

Der Aufwand für den nachträglichen Einbau einer Alarman-
lage lässt sich minimieren. Beim nachträglichen Einbau in ein
älteres Haus wird immer seltener eine aufwendige Verkabe-
lung in Erwägung gezogen, da Schlitze klopfen und aufwen-
dige Kabelverlegung viel Arbeit und Zeit beanspruchen und
somit teuer sind – vom Schmutz in der Wohnung ganz abge-
sehen. Für diese Fälle gibt es Funkalarmanlagen. Bei diesen
Anlagen sind die Alarmsensoren per Funk mit der Zentrale
verbunden, daher müssen keine Kabel verlegt werden. Die
Geräte einer Funk-Alarmanlage müssen mit codierten Funk-
Signalen auf verschiedenen Frequenzen kommunizieren,
um gegen Störungs- und Sabotageversuche geschützt zu
sein. Moderne Funk-Alarmsysteme werden in vielen Fällen
als Komplettsysteme angeboten, die neben Sicherheit zum
Beispiel auch für Brandschutz sorgen. Daneben garantieren
moderne Funk-Alarmsysteme eine einfache und leichte Be-
dienung.
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Schrott Wetzel GmbH · NL Roßlau · Industriehafen 4 · 06862 Roßlau · Telefon: 03 49 01 / 5 49 90 · Fax: 03 49 01 / 54 99 29
www.schrott-wetzel.de · info-roßlau@schrott-wetzel.de

Schrott Wetzel GmbH · NL Roßlau · Industriehafen 4
www.schrott-wetzel.de

SCHROTT · METALLE · LEGIERUNGEN · GROSSSCHEREN · AUFBEREITUNG
GROSSHANDEL · EXPORT · IMPORT · CONTAINERDIENST · RECYCLING

! Ankauf von Schrott, Metallen, Legierungen

! Aufkauf von Kleinstmengen

! Großscheren, Aufbereitung, Recycling, Containerdienst

! Industriedemontagen, Brückenrückbau etc.

Besuchen Sie unsere ständige Musterausstellung!
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 9 - 17 Uhr, Di 9 - 18 Uhr, Fr 9 - 14 Uhr oder n. telefon. Vereinbarung.

Inh. Enrico Weiß · 06800 Raguhn-Jeßnitz OT Altjeßnitz
Teichstraße 31 · Telefon 0 34 94 / 7 84 15

info@treppen-tueren-weiss.de · www.treppen-tueren-weiss.de

Renovierung
• Türen u. Rahmen
• Haustüren u. Fenster
• Treppen

NEU
• Treppen aller Art • Türen und Rahmen
• Haustüren und Fenster aus Holz,

Alu und Kunststoff
• Ganzglastüren • Rollladen/ Insektenschutz

seit 1991 Firma Weiß

... für meinen Garten

Raguhner Straße 14a
06779 Raguhn-Jeßnitz OT Priorau
Tel. (03 49 06) 2 86 11 · info@voigt-pflanzen.de
www.voigt-pflanzen.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo bis Fr. 9.00 - 17.00 Uhr I Sa. 9.00 - 13.00 Uhr
(nur in der Saison)

Ab 7. Dezember Weihnachtsbäume
gesägte und mit Ballen.

Obst, ObstObstbäume in den GartenJetzt beste Pflanzzeit
Kirschberg 11
06846 Dessau/

Roßlau
Tel.: 0340/61 64 40

Fax: 0340/6 61 03 07
E-Mail: Info@firma-schellhammer.de

Pflegegerechtes Wohnen

Es bedarf vieler Maßnahmen und einer durchdachten Pla-
nung und Vorbereitung, um die richtigen Voraussetzungen
für eine pflegegerechte Wohnung zu erfüllen. Daneben ist
auch die Finanzierung zu beachten, die häufig so ohne weite-
res aus eigener Tasche bezahlt werden kann. Gerade bei der
Modernisierung gilt: bereits heute an die Einschränkungen
von morgen mitdenken. Andererseits sind es oft nur Kleinig-
keiten, die den Alltag enorm erleichtern. Ein Haltegriff hier,
eine versetzte Arbeitsplatte da, und schon spürt man eine
merkbare Entlastung. So geben flache und rutschfeste Fuß-
matte an der Wohnungstür mehr Sicherheit, ebenso längere
Schaltphasen für das Licht im Hausflur. Beseitigen Sie Stol-
perfallen in der Wohnung wie Läufer, Brücken oder Teppich-
ränder. Achten Sie darauf, dass Telefon- und Verlängerungs-
kabel nicht quer durch die Wohnung verlaufen. Dagegen ist
ein Lichtschalter sowie Telefon oder Notruf am Bett nicht
verkehrt. Täglich benutzte Dinge gehören in den Schränken
in Greifhöhe platziert und der Toilettenpapierhalter vor dem
Toilettensitz montiert.

Traumhaus an der Müritz
Expose der Immobilie bitte per E-Mail unter:

aga-mueritz@web.de
Verhandlungsbasis • Kauf von Privat.
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Ausstellungen und Museen

Veranstaltungen November 2012
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■ Dacheindeckungen ■ Reparaturen
■ Flachdachbau ■ Klempnerarbeiten
■ Dachbegrünung ■ Wärmedämmarbeiten

System-Dachbau-
Service GmbH
Rosenhof 5 · 06844 Dessau/Roßlau
Tel. 03 40 / 26 10 70 · Fax: 2 61 07-10
Funktelefon: 01 71/3 08 07 86
www.system-dachbau.de

06844 Dessau-Roßlau
Goltewitzer Str. 19a
Unterrichtsort:
06846 Dessau-Roßlau
An der Kienheide

★ Einstieg jederzeit möglich
★ Einzel- und Gruppenunterricht

musik- & instrumental-
ausbildung
J. Wieczorek

Gitarre - Keyboard - Flöte
Information und Terminvereinbarung unter Telefon

03 40 / 2162425 oder 0160 /2 01 42 49

Kleinkühnauer Str. 48a
06846 Dessau/Roßlau
Tel.: 03 40 - 61 36 04
Fax: 03 40 - 61 36 05
www.sandner-dachbau.de

Dacheindeckung/-sanierung
Gerüstbau
Fassadengestaltung
Dachklempnerei
Blitzschutz, Holzschutz
e-mail: info@sandner-dachbau.de

Sandner
Dachbau GmbH

Ausführung von: Dacheindeckungen und Abdichtungen aller Art,
Dachbegrünungen, Terrassenbeläge, Dachklempnerarbeiten,
Taubendorn, Zimmererarbeiten (Dachstuhl), Montage von Solaranlagen
und Leichtdächern, Baufinanzierungen

Lorkstraße 28 06842 Dessau/Roßlau
Post: Peterholzhang 9a 06849 Dessau/Roßlau
Tel. 03 40/8 54 63 10 Fax 03 40/8 54 63 30
www.dachwagner.de Funk 01 63 / 7 54 63 12/14

Qualität von
Meisterhand

PARTNER

Braut- und Festmoden
Oranienbaum

Sie suchen noch ein Outfit für

Jugendweihe, Tanzstunde, Abi-Ball usw.
Großer Sonderverkauf
am 24.11.2012 im Modehaus Charlis

in Dessau, Askanische Straße 45, 13 bis 18 Uhr
Große Modenschau am 26.01.2013 in der

Marienkirche Dessau 16 Uhr

10 % Rabatt

Eintritt FR
EI!

www.brautmode-oranienbaum.de www.hotel-breitenbacher-hof.de




